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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Toni Schuberl, Verena 
Osgyan, Ludwig Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Tim Pargent, 
Stephanie Schuhknecht, Kerstin Celina, Andreas Hanna-Krahl, Sanne Kurz, Eva 
Lettenbauer, Julia Post, Gabriele Triebel, Dr. Sabine Weigand, Christian 
Zwanziger, Benjamin Adjei, Andreas Birzele, Cemal Bozoğlu, Maximilian 
Deisenhofer, Gülseren Demirel, Florian Siekmann und Fraktion (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen Archiv-
gesetzes 
hier: Transparenz und Überprüfbarkeit sicherstellen 
(Drs. 19/8100) 

Der Landtag wolle beschließen: 

§ 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 5 Buchst. c wird wie folgt gefasst: 

„c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 4 und wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 2 wird die Angabe „und“ am Ende durch die Angabe „ .“ ersetzt. 

bb) Nr. 3 wird aufgehoben.“ 

2. Nr. 9 wird wie folgt geändert: 

a) Buchst. c Doppelbuchst. dd wird aufgehoben. 

b) Buchst. d wird wie folgt geändert: 

aa) Doppelbuchst. aa wird wie folgt gefasst: 

„aa) In Satz 1 wird die Angabe „Absatzes“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt, 
die Angabe „ , mit Ausnahme bereits bei ihrer Entstehung zur Veröf-
fentlichung bestimmter Unterlagen,“ wird gestrichen, die Angabe „30 
Jahren“ wird durch die Angabe „15 Jahren“ ersetzt und die Angabe 
„Benützung“ wird durch die Angabe „Benutzung“ ersetzt.“ 

bb) Doppelbuchst. dd wird wie folgt gefasst: 

„dd) Die Sätze 4 und 5 werden wie folgt gefasst: 

„4Ist auch der Geburtstag nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand 
festzustellen, so endet die Schutzfrist 60 Jahre nach Entstehung der 
Unterlagen. 5Archivgut, das besonderen Geheimhaltungsvorschriften 
unterliegt, darf frühestens 30 Jahre nach seiner Entstehung benutzt 
werden.““ 

 

 

Begründung: 

Der Gesetzentwurf der Staatsregierung schafft neue Ausnahmeregelungen für das Lan-
desamt für Verfassungsschutz (Landesamt). Zum einen soll dem Landesamt das Recht 
eingeräumt bekommen, eine Vereinbarung mit den Staatlichen Archiven Bayern zu 
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schließen, wonach Akten auch dann vernichtet werden dürfen, wenn sie eigentlich ar-
chivwürdig wären. Und zum anderen soll das Landesamt das Recht erhalten, zeitlich 
unbeschränkt jegliche Arbeit mit Archivalien aus dem Landesamt untersagen zu kön-
nen. Die besondere, komplexe Situation des Landesamtes und die Geheimhaltungsbe-
dürftigkeit von Akten ist zu berücksichtigen. Aber dennoch braucht es weiterhin die Klar-
heit, dass archivwürdige Akten stets archiviert werden und dass diese Akten nach ei-
nem bestimmten Zeitablauf oder unter bestimmten Voraussetzungen auch wissen-
schaftlich bearbeitet werden können. 

Im zugrundeliegenden Gesetzentwurf der Staatsregierung soll es im neuen Art. 6 
Abs. 4 Nr. 4 in Zukunft heißen: 

„Durch Vereinbarung zwischen den staatlichen Archiven und der anbietenden Stelle 
oder dem für die anbietende Stelle zuständigen Staatsministerium kann die Anbietung 
von Unterlagen des Landesamtes für Verfassungsschutz (Landesamt) im Einzelnen ge-
regelt werden.“ 

Es ist aber bereits in Nr. 1 festgelegt, dass jede Behörde eine Vereinbarung schließen 
kann, damit auf die Anbietung von Unterlagen von offensichtlich geringer Bedeutung 
verzichtet werden kann. Nach Nr. 2 kann mit jeder Behörde vereinbart werden, dass bei 
sehr vielen gleichförmigen Unterlagen nur ein bestimmter Umfang anzubieten ist. 

Dem Landesamt wird also explizit als einziger Behörde Bayerns zugestanden, eine dar-
über hinaus gehende Vereinbarung zu treffen, um auch archivwürdige Unterlagen zu 
vernichten. Das Landesamt kann dies sogar im Einzelnen tun, also bestimmte konkrete 
Akten gesondert auswählen, um sie zu vernichten. Zwar ist davon auszugehen, dass 
die Staatlichen Archive Bayern nicht unkritisch jede Vereinbarung annehmen, aber im 
Zweifel sind sowohl das Landesamt als auch das Archiv weisungsgebundene Behör-
den. Der Landtag würde mit der vorgeschlagenen Änderung des Bayerischen Archiv-
gesetzes (BayArchivG) die Staatsregierung ermächtigen, eigenständig zu entscheiden, 
welche Unterlagen niemals – auch nicht nach Jahrzehnten der Sperrfrist – veröffentlicht 
werden sollen. 

Es ist auch für den Verfassungsschutz selbst sinnvoll, wenn sich die Wissenschaft mit 
seinen Aktivitäten von damals befasst. Und dazu gehört auch, dass man nach einer 
angemessenen Sperrfrist eine Akte auch wissenschaftlich nutzen kann. Aber im vorge-
schlagenen neuen Art. 10 Abs. 2 Satz 4 soll es zukünftig heißen: 

„Archivgut, das vom Landesamt abgegeben wurde, kann nur im Einvernehmen mit der 
abgebenden Stelle benutzt werden.“ 

Hier gibt es keinerlei inhaltliche Beschränkung oder ein zeitliches Ende. Das Landesamt 
kann, wenn es Akten zur Archivierung gegeben hat, unbegrenzt und ohne Begründung 
Akten sperren. Dies entspricht aber nicht den Grundsätzen des BayArchivG und sollte 
so nicht beschlossen werden. Bereits jetzt bestehen ausreichende Regelungen, um die 
Arbeit des Verfassungsschutzes zu schützen. Abgegebene, geheime Unterlagen unter-
liegen einer doppelt so langen Sperrfrist wie normale Behördenunterlagen. Nach Bedarf 
kann diese Sperrfrist verlängert werden oder unabhängig von der Sperrfrist im Einzelfall 
die Nutzung des entsprechenden Archivgutes untersagt werden, sofern relevante 
Schutzgüter gefährdet wären. 

Die bestehenden Regeln ermöglichen eine Überprüfbarkeit, weil sie an konkrete Vo-
raussetzungen anknüpfen. Zudem bleibt die Verantwortlichkeit für den Zugang zu Ar-
chivgut bei den Staatlichen Archiven selbst. Die vorgeschlagenen Formulierungen sind 
unkonkret und zu weit gefasst. Sie sollten daher nicht beschlossen, sondern entspre-
chend des vorliegenden Änderungsantrags gestrichen werden. 

Das gleiche gilt für die Neuformulierung der Nr. 3 in Art. 6 Abs. 4 (neu). Der Wortlaut 
der bisherigen Nr. 3 bezog sich auf „maschinenlesbar gespeicherten Informationen“ 
und deren Speichermedien. In der Entstehungszeit des Gesetzes werden damit vor al-
lem Daten auf Bändern, Disketten, später auch CDs gemeint gewesen sein. Was da-
mals eine Ausnahme war, für die es sinnvoll war, eine gesetzliche Grundlage für Ver-
einbarungen über ihre Anbietung zu schaffen, ist heute der Standard. Insbesondere 
dann, wenn man den Wortlaut von damals mit „digitalen Unterlagen“ ersetzt. Das ist, 
gerade angesichts der fortschreitenden Digitalisierung, mitnichten eine rein redaktio-
nelle Anpassung, wie es in der Gesetzesbegründung heißt. 
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Der Staatsminister für Digitales forderte erst kürzlich, dass die bayerische Verwaltung 
bis 2030 vollständig digital arbeiten soll. Spätestens dann würde dieser neue Satz es 
allen Behörden des Freistaates Bayern ermöglichen, mit den staatlichen Archiven zu all 
ihren Unterlagen Ausnahmevereinbarungen zu verhandeln. Als Begründung würde ein 
Verweis auf die neue Nr. 3 reichen. Das ist zu weitgehend, weshalb die Nr. 3 gänzlich 
aufgehoben werden sollte. Der neue Abs. 3 in Art. 6 ist ausreichend, um den Umgang 
mit digitalen Unterlagen im Einzelnen durch die Behörden zu regeln. 

Um mehr Transparenz, auch bei der Arbeit der bayerischen Sicherheitsbehörden, zu 
erreichen, ist es sinnvoll, die Sperrfristen für geheime Unterlagen von 60 Jahren auf 30 
Jahre zu verkürzen. 30 Jahre, mithin eine Generation, ist ein ausreichender Abstand, 
um Einsicht in die meisten bis dahin als geheim eingestuften Unterlagen zu nehmen. 
Es ermöglicht zudem eine Aufarbeitung von Vorgängen, woraus sich besser Lehren für 
die Gegenwart ziehen lassen, als dies erst nach 60 Jahren der Fall wäre. Auch als nicht 
geheim eingestufte Behördenunterlagen sollten früher als bisher zugänglich werden. 
Auch hier ist die allgemeine Sperrfrist zu halbieren. Sollte bei einzelnen Dokumenten 
auch über die Sperrfrist hinaus ein Geheimhaltungsbedarf bestehen, so kann die Sperr-
frist weiterhin verlängert oder die Nutzung nach Maßgabe des Gesetzes untersagt wer-
den. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 19/8100 

zur Änderung des Bayerischen Archivgesetzes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Ulrich Singer, Ferdinand Mang, Benja-
min Nolte und Fraktion (AfD) 

Drs. 19/8755 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Archivgesetzes 
hier: Streichung der Sonderregelungen für das Landesamt für Verfassungs-
schutz im Bayerischen Archivgesetz 
(Drs. 19/8100) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Toni Schuberl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/8889 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Archivgesetzes 
hier: Bayerns Gedächtnis stärken, statt es zu schwächen 
(Drs. 19/8100) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Toni Schuberl u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/8890 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Archivgesetzes 
hier: Transparenz und Überprüfbarkeit sicherstellen 
(Drs. 19/8100) 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Dr. Stephan Oetzinger 
Mitberichterstatterin: Verena Osgyan 
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II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst feder-
führend zugewiesen. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 36. Sitzung am 
15. Oktober 2025 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 19/8755, Drs. 19/8889 und 
Drs. 19/8890 in seiner 35. Sitzung am 27. November 2025 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass in den Platzhalter in § 2 
als Datum des Inkrafttretens der „1. Januar 2026“ eingesetzt wird. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/8889 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/8755 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/8890 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Prof. Dr. Michael Piazolo 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

1. Änderungsantrag der Abgeordneten Ulrich Singer, Ferdinand Mang, 
Benjamin Nolte und Fraktion (AfD) 

Drs. 19/8755, 19/9088 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Archivgesetzes 
hier: Streichung der Sonderregelungen für das Landesamt für Verfassungs-

schutz im Bayerischen Archivgesetz 
(Drs. 19/8100) 

A b l e h n u n g  

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Toni Schuberl u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/8889, 19/9088 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Archivgesetzes 
hier: Bayerns Gedächtnis stärken, statt es zu schwächen 
(Drs. 19/8100) 

A b l e h n u n g  

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Toni Schuberl u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/8890, 19/9088 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Bayerischen 
Archivgesetzes 
hier: Transparenz und Überprüfbarkeit sicherstellen 
(Drs. 19/8100) 

A b l e h n u n g  
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Die Präsidentin 

I.V. 

Alexander Hold 

II. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold
Abg. Dr. Stephan Oetzinger
Abg. Ulrich Singer
Abg. Tobias Beck
Abg. Toni Schuberl
Abg. Katja Weitzel
Staatsminister Markus Blume



Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 22 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Bayerischen Archivgesetzes (Drs. 19/8100)

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der AfD-Fraktion

hier: Streichung der Sonderregelungen für das Landesamt für Verfassungsschutz im 

Bayerischen Archivgesetz (Drs. 19/8755),

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

hier: Bayerns Gedächtnis stärken, statt es zu schwächen (Drs. 19/8889),

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

hier: Transparenz und Überprüfbarkeit sicherstellen (Drs. 19/8890)

Einzelheiten können Sie der Tagesordnung entnehmen. Die Gesamtredezeit der Frak-

tionen beträgt 29 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an 

der Redezeit der stärksten Fraktion. Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn 

Kollegen Dr. Stephan Oetzinger für die CSU-Fraktion das Wort.

Dr. Stephan Oetzinger (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, 

werte Kollegen! Der heutige Tag, meine Damen und Herren, ist ein guter Tag für 

Bayerns Archive und insbesondere für alle Nutzerinnen und Nutzer dieser Archive. 

Egal, ob als Historiker, Heimat-, Familien- oder Hobbyforscher, für sie alle wird der 

Zugang zu Archivalien künftig deutlich erleichtert. Dies – das sage ich als Historiker – 

ist ein wahrer Meilenstein und ein Quantensprung für die historische Forschung und 

für alle, die Archive nutzen. Ein herzliches Dankeschön für diesen Erfolg!

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Mit dem neuen Archivgesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen, stärken wir das kollek-

tive Gedächtnis des Freistaats Bayern. Wir geben ihm einen neuen rechtlichen Rah-
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men, insbesondere, wenn es um den Rechtsrahmen geht, wie staatliche Archive und 

das Hauptstaatsarchiv im 21. Jahrhundert in der digitalen Welt agieren können.

Das tun wir im Wesentlichen mit drei zentralen Maßnahmen:

Erstens. Wir schaffen den Rahmen, damit unsere Archive im digitalen Zeitalter ankom-

men. Nachdem wir im Jahr 2022 mit dem Digitalgesetz den Schritt in Richtung digitale 

Verwaltung gegangen sind, müssen wir jetzt die Rahmenbedingungen dafür schaffen, 

dass alle Verwaltungsvorgänge und Akten, die in dieser Zeit entstanden sind, auch 

digital archiviert und in digitaler Form gespeichert werden können.Dabei geht es uns 

nicht nur darum, dass man diese Akten erhält, sondern auch darum, dass diese 

Akten dauerhaft lesbar und benutzbar bleiben; denn nur dann macht es auch Sinn, 

dass künftige Generationen diese Akten nutzen können, egal ob man sie erneut für 

Verwaltungsvorgänge braucht oder ob man sie für die historische Forschung benötigt 

und so zu Rate ziehen kann. Stichwort dazu ist die Formatmigration. Genau die wollen 

wir ermöglichen. Dafür schaffen wir die rechtliche Grundlage.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Im gleichen Zug werden die bestehenden Archivalien nach und nach digitalisiert. Da 

geht es nicht nur um den Erhalt der Archivalien, sondern auch darum, dass man 

besonders fragile oder kostbare Quellen und Urkunden – denken wir beispielsweise 

an die ältesten Liegenschaften und an die ältesten Archivalien in unseren bayerischen 

Archiven aus der Zeit um 770 – den Forscherinnen und Forschern, aber eben auch 

der breiten Öffentlichkeit in diesem Land zugänglich machen kann.

Zum Zweiten verbessern wir deutlich – ich habe es eingangs erwähnt – die Rahmen-

bedingungen für Forscherinnen und Forscher, für alle Nutzerinnen und Nutzer von 

Archiven, insbesondere wenn es darum geht, dass wir hier einem Anliegen der Wis-

senschaft Rechnung tragen, das immer wieder an uns herangetragen wurde. Es geht 

nämlich darum, dass wir mit dem neuen Gesetzentwurf unabhängigen Zugang zu Ar-

chivgut, zu Findmitteln und zu Reproduktionen ermöglichen. Lange Archivreisen, das 
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Warten auf das Ausheben von Archivalien oder eben auch die Bindung an Öffnungs-

zeiten in Lesesälen werden künftig der Vergangenheit angehören. Wir optimieren hier 

die Rahmenbedingungen für Heimatforscher, für Familienforscher, für Schülerinnen 

und Schüler und Historiker gleichermaßen – ein echter Erfolg und ein echter Meilen-

stein für die geisteswissenschaftliche Forschung in diesem Land.

Zum Dritten, meine Damen und Herren: Wir passen das bayerische Recht an Bundes-

recht an, insbesondere was Schutzfristen angeht mit personenbezogenen Daten, die 

hier an die höhere Lebenserwartung angepasst werden. Wir verkürzen Sperrfristen 

für Geheimhaltungsakten von 80 auf 60 Jahre und erleichtern damit den Zugang für 

Öffentlichkeit und Forscher gleichermaßen.

Bei der Neuregelung bezüglich der Beratung nicht staatlicher Archiveigentümer pas-

sen wir die bisher geübte Praxis an den gesetzgeberischen Rahmen an. Gerade hier, 

meine Damen und Herren, sollte man das Können der ehrenamtlichen Archivare in 

den Gemeinden, aber insbesondere auch der Kreisarchivpfleger nicht unterschätzen. 

Ein herzliches Dankeschön für die Arbeit, die diese in den vergangenen Jahren hier 

geleistet haben!

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Was konkret die weiteren Änderungsanträge zu Vereinbarungsmöglichkeiten des Lan-

desamtes für Verfassungsschutz angeht, muss man an dieser Stelle mit einem Irrglau-

ben aufräumen. Dem liegt nämlich eine irrige Annahme zugrunde. Es geht nämlich 

mit dem neuen Gesetz nicht darum, dass man dem Landesamt für Verfassungsschutz 

die Möglichkeit gibt, Vereinbarungen zu schließen, wonach Akten vernichtet werden 

können, die eigentlich archivwürdig sind. Das ist eine grobe Verzerrung der Sachlage, 

liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, das wurde auch in den Ausschussbera-

tungen deutlich gemacht und ausgeräumt.

(Toni Schuberl (GRÜNE): Nein!)
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Es geht auf der einen Seite darum, dass man eben die Möglichkeit hat, dass es 

auch weiterhin eine Abgabepflicht für das Landesamt für Verfassungsschutz gibt. Es 

gibt aber auf der anderen Seite auch – das ist meines Erachtens ganz wichtig, das 

zu betonen – besondere Schutzinteressen bei den Akten, die das Landesamt für 

Verfassungsschutz erzeugt. Es geht in diesem Bereich auch um massive bayerische 

und deutsche Staatsinteressen, die gewahrt werden müssen. Es geht um Fragen des 

Methodenschutzes, es geht um Fragen des Schutzes von Beschäftigten des Landes-

amtes für Verfassungsschutz. Und es geht auch darum, dass dort Unterlagen Dritter, 

also weiterer Dienste, die dem Landesamt für Verfassungsschutz überlassen wurden, 

dementsprechend geschützt werden und nicht ohne deren Zustimmung zugänglich 

gemacht werden können.

Weil immer das Wort der fehlenden Transparenz fällt: Auch das Bundesarchivgesetz, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, sieht eine vergleichbare, ja noch strengere Regelung 

vor. Das wurde zuletzt 2022 novelliert. Dabei wurde diese Regelung nicht angepasst.

Meine Damen und Herren, zusammenfassend darf ich nochmals betonen, dass das 

neue Archivgesetz unsere Archive in Bayern fit für das digitale Zeitalter macht. Es 

passt nicht nur bayerisches Recht an Bundesrecht an, sondern es schafft auch enor-

me Verbesserungen für all diejenigen, die Archive im Freistaat Bayern nutzen wollen. 

Für all diejenigen ist heute ein sehr guter Tag. Ich darf um Zustimmung zu unserem 

Gesetzentwurf bitten.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank, Herr Kollege. – Nächster 

Redner ist der Abgeordnete Ulrich Singer für die AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort.
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Ulrich Singer (AfD): Geschätztes Präsidium, werte Kolleginnen und Kollegen! Das 

ist schon erfreulich, dass die Staatsregierung Ende 2025 festgestellt hat, dass wir 

im Digitalisierungszeitalter leben. Die Erkenntnis ist spät gekommen, aber sie ist ge-

kommen. Aber Herr Kollege Dr. Oetzinger, die Digitalisierung ist jetzt irgendwie kein 

Quantensprung, kein Meilenstein.

(Dr. Stephan Oetzinger (CSU): Für einen Forscher schon!)

– Ja, aber andere Länder sind uns da um viele Jahre voraus. Sie kommen spät 

damit an. Aus den Papierbergen soll halt dann irgendwann Server und Speicherplatz 

werden.

(Dr. Stephan Oetzinger (CSU): Sie haben doch keine Ahnung von Archiven! Das 

ist doch Unsinn!)

Auf dem Papier ist Bayern dann irgendwann digital. In der Realität wird es dann noch 

mal viele Jahre dauern, bis das umgesetzt ist. Wir sind da spät dran. Vielleicht merken 

Sie dann auch mit Ihrer Koalition irgendwann, dass dafür nicht nur die Technik und die 

Software erforderlich sind, sondern dass wir dafür auch günstigen, grundlastfähigen 

Strom brauchen, Herr Kollege.

(Dr. Stephan Oetzinger (CSU): Oh mei, oh mei!)

Der kommt aus Gas und Kernenergie. Da ist es dann so, dass die Digitalisierung ohne 

Strom wie ein Auto ohne Batterie ist:

(Dr. Stephan Oetzinger (CSU): Das ist jetzt schon eine Themaverfehlung!)

Schaut gut aus, funktioniert aber nicht. Aber das ist ein anderes Thema.

Herr Kollege, im Prinzip ist das eine gute Sache. Sie kommt spät, aber sie kommt. 

Uns gefallen aber nicht diese sehr auffälligen Regelungen – Sie haben es auch selber 

angesprochen –, die Sonderregelungen zum Verfassungsschutz.
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(Michael Hofmann (CSU): Das wundert mich nicht!)

Deswegen haben wir einen Änderungsantrag eingereicht. Wir wollen diese Sonder-

rechte für das Landesamt für Verfassungsschutz streichen. Herr Kollege, ich erkläre 

Ihnen auch, warum: Das widerspricht dem Grundsatz der Transparenz in der Demo-

kratie. Es widerspricht auch der Gleichbehandlung und einer einheitlichen Archivie-

rungspraxis. Wir haben allgemeine Vorschriften im Archivgesetz. Die schützen sensib-

le Daten bereits ausreichend. Was wir nicht brauchen, ist diese Einvernehmenspflicht. 

Wir brauchen insbesondere kein Einfallstor für irgendeine willkürliche Aktenauswahl;

(Dr. Stephan Oetzinger (CSU): Wer sagt, dass das willkürlich ist?)

denn wer entscheidet, was ins Archiv kommt, der entscheidet auch, was die Öffent-

lichkeit nie erfahren soll und nie erfahren wird. Wir haben mit dem Landesamt für 

Verfassungsschutz ohnehin schon eine nicht unabhängige Behörde. Sie ist weisungs-

gebunden, und jetzt sollen zusätzliche Sonderrechte geschaffen werden. Damit stellen 

wir das Landesamt für Verfassungsschutz noch weiter über das Gesetz. Im Grunde 

kann das kein Demokrat befürworten, der auch an Transparenz interessiert ist.

(Beifall bei der AfD – Tanja Schorer-Dremel (CSU): Da habt ihr ganz schön Angst 

vor denen!)

Sie wollen die Möglichkeiten schaffen, Akten zu löschen. Damit wollen Sie auch histo-

rische Verantwortung löschen und die Kontrolle löschen. Bei der Selbstverwaltung der 

Geheimdienste schaffen Sie die effektive Kontrolle durch das Volk als Souverän auch 

im Nachhinein ab.

(Dr. Stephan Oetzinger (CSU): Sie haben als Archivar immer die Möglichkeit 

etwas […]! Das nennt man "kassieren"!)

Das heißt, der Verfassungsschutz agiert sowieso schon als Geheimdienst im Verbor-

genen in diesen Bereichen. Aber auch die nachträgliche Kontrolle wollen Sie hier 

aufheben.
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(Dr. Stephan Oetzinger (CSU): So ein Unsinn, das tut doch weh!)

Wir haben doch die Sachen schon gehabt. Was war denn beim NSU-Skandal 2011? – 

Da wurden damals doch schon Akten vernichtet! Es gab doch schon die Geschichte. 

Da war doch der Staat massiv beteiligt. Er stand nicht daneben, er war selbst voll 

beteiligt mit V-Leuten. Er war damals mitten im Umfeld derjenigen, die beobachtet 

werden sollten. Deswegen braucht es Transparenz. Damals wurden im NSU-Bereich 

Akten vernichtet. Wenn der Staat verdeckt arbeitet, dann muss zumindest die an-

schließende Aufklärung ganz offen und transparent erfolgen, weil sonst Sie und die 

Demokratie ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Wir wollen, dass die staatlichen Archive 

dementsprechend vollständig transparent und nachvollziehbar arbeiten.

Wir haben jetzt erst auf Bundesebene gehört, Gott sei Dank nicht aus Bayern, vom 

Bundestagsabgeordneten Fiedler: Der erklärte im Herbst dieses Jahres, er möchte 

lieber auf die Löschtaste drücken, bevor sensible Daten an eine AfD-Landesregierung 

übergeben werden. Genau das wollen wir nicht, geschätzter Kollege: Keine Lösch-

taste, sondern wir wollen Aufklärung. Wir wollen, nachdem Sie uns auch aus dem 

Parlamentarischen Kontrollgremium heraushalten,

(Felix Locke (FREIE WÄHLER): Zu Recht!)

spätestens dann irgendwann wissen, was Sie da momentan treiben und wie Sie die 

größte Opposition momentan mit Unterstützung Ihres Verfassungsschutzes hintenrum 

bekämpfen.

Wir wollen nicht, dass Datenvernichtung möglich wird und zum Alltag wird. Wir wollen 

in Bayern nicht mal darüber nachdenken, dass eine Türe für solche Sonderrechte 

geöffnet wird. Kein Geheimdienst sollte über dem Gesetz stehen. Transparenz ist für 

uns nicht verhandelbar, insbesondere nicht bei politisch heiklen Unterlagen.

"Archivieren" heißt, Verantwortung sichern, nicht verschleiern. Wenn Sie Akten auf 

diese Weise unter den Tisch kehren wollen, dann kehren Sie auch ein Stück der 
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Geschichte unter den Tisch. Gerade Sie sollten daran interessiert sein, dass wir 

die Geschichte behalten, bewahren und für die nächsten Generationen transparent 

darstellen können. – Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche einen 

schönen Tag.

(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank. – Nächster Redner: der 

Kollege Tobias Beck für die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Bitte, Sie haben das Wort.

Tobias Beck (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Heute sind wir in der Endberatung der Novelle des Bayerischen Archiv-

gesetzes, eines Gesetzes, das seit 1989 nahezu unverändert blieb, während unsere 

Verwaltung, unsere Sicherheitslage und unsere digitale Welt sich grundlegend verän-

dert haben. Ich möchte noch eines zum Kollegen Singer sagen. Vorhin haben Sie eine 

sehr interessante Aussage getroffen. Sie haben gesagt: wie ein Auto ohne Batterie. 

Ich gehe davon aus, dass es jetzt die neue AfD-Meinung ist, auch E-Autos toll zu 

finden.

(Zuruf des Abgeordneten Ulrich Singer (AfD))

– Es hat sich so angehört, als hätten Sie auf ein E-Auto angespielt. Das war die 

beste Aussage in Ihrem Statement. – Archive dokumentieren unser Handeln. Sie 

ermöglichen Forschung, Rechtsstaatlichkeit und demokratische Kontrolle. Doch dieses 

Gedächtnis kann nur funktionieren, wenn wir geeignete Rahmenbedingungen schaf-

fen: moderne digitale Infrastruktur, klare rechtliche Vorgaben, dauerhafte Lesbarkeit 

digitaler Unterlagen und ausreichend Personal in staatlichen wie kommunalen Archi-

ven. Der Gesetzentwurf setzt an vielen dieser Stellen an. Das ist auch gut so.

Durch das Bayerische Digitalgesetz wurden digitale Verwaltungsverfahren zum Stan-

dard. Das bedeutet auch, dass unsere Archive in der Lage sein müssen, digitale 

Unterlagen kontrolliert, revisionssicher und langfristig nutzbar zu halten. Dabei geht 
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es nicht nur um Technik. Es geht um Integrität, Beweiswerte und Vertrauen. Wir FREI-

EN WÄHLER unterstützen daher die vorgesehenen Anpassungen; denn sie schaffen 

Rechtssicherheit für Behörden, Archive und für Bürgerinnen und Bürger.

Im Gesetz werden wichtige Grundlagen geschaffen, damit Archive künftig wissen-

schaftlich besser nutzbar sind. Reproduktionen und digitale Veröffentlichungen bekom-

men klare Rechtsgrundlagen. Das ist ein großer Fortschritt; denn Wissen lebt von 

Zugänglichkeit.

Aber – das ist entscheidend – Transparenz darf nie zur Gefährdung werden. Damit 

kommen wir auch schon zum sensibelsten Punkt dieser Gesetzesnovelle. Herr Kolle-

ge Oetzinger hat schon die Sonderrolle des Landesamts für Verfassungsschutz ange-

sprochen und warum das so wichtig ist. Es gibt Forderungen, diese Sonderregelungen 

für das Landesamt für Verfassungsschutz aus dem Archivgesetz zu streichen. Es gibt 

Änderungsanträge, die darauf abzielen, das Landesamt für Verfassungsschutz wie 

jede gewöhnliche Behörde zu behandeln.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das wäre ein großer und schwerer Fehler. 

Das Landesamt für Verfassungsschutz arbeitet anders als jede andere staatliche 

Stelle. Das geschieht nicht aus Arroganz und nicht aus Heimlichtuerei, sondern 

aus Sicherheitsnotwendigkeit. Und warum? – Weil die Offenlegung bestimmter Infor-

mationen Menschenleben gefährden kann, weil operative Methoden, Quellen und 

technische Verfahren geschützt werden müssen, weil internationale Sicherheitskoope-

rationen auf Vertraulichkeit beruhen und weil Extremisten, ausländische Nachrichten-

dienste und Staatsfeinde genau darauf warten, Einblicke in unsere Strukturen zu 

bekommen. Deshalb hat das LfV in allen deutschen Bundesländern besondere Rege-

lungen, auch hier bei uns in Bayern. Es ist auch richtig, dass das so bleibt. Eine Son-

derrolle bedeutet nicht, dass es keine Kontrolle gibt. Im Gegenteil, das LfV unterliegt 

der Fachaufsicht der Staatsregierung und der parlamentarischen Kontrolle in einem ei-

gens dafür vorgesehenen Kontrollgremium – demokratische Kontrolle ja, Gefährdung 

der inneren Sicherheit nein. Wer diese bewährte Balance aufkündigt, schwächt nicht 
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das Archivgesetz, sondern unsere Sicherheitsarchitektur. Wir als FREIE WÄHLER 

und auch als Regierungskoalition stehen dafür: Das Landesamt für Verfassungsschutz 

braucht und behält seine Sonderstellung im bayerischen Archivrecht.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz trägt dazu bei, unser Gedächtnis zu 

stärken, unsere Verwaltung zu modernisieren und unsere Demokratie langfristig zu 

schützen. Wir stehen zu dieser Verantwortung. Wir stehen zu einem starken Archivge-

setz. Wir stehen zu einem verhandlungsfähigen Verfassungsschutz, der weiterhin eine 

Sonderrolle erhält, die für die Sicherheit Bayerns gebraucht wird.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Nächster Redner für die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN: der Kollege Toni Schuberl. Herr Kollege, Sie haben das Wort.

Toni Schuberl (GRÜNE): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Archiv-

gesetz ist 35 Jahre alt. Daraus hätte man jetzt einen großen Wurf machen können. 

Typisch Söder: Es eignet sich nicht für eine Instragram-Story.

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Typisch Schuberl! – Klaus Holetschek (CSU): Das 

ist immer die gleiche Leier! Peinlich, das ist langsam eine Zumutung!)

Es hat nichts mit Essen zu tun. Deshalb ist die Reform des Archivgesetzes in erster 

Linie eine Ansammlung von redaktionellen Anpassungen geworden, die auch noch 

schlecht gemacht sind.

(Zurufe von der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Für die Digitalisierung reicht es nicht, den Begriff "maschinenlesbare Informationen" 

in "digitale Unterlagen" umzubenennen und in der Begründung zu schreiben, dass 

es sich um eine redaktionelle Anpassung handelt. Es ist aber ein Unterschied, ob 

man irgendwelche zusätzlichen Informationen nebenbei auf einem 35 Jahre alten 

Computer hat oder ob man die komplette Verwaltung rein auf E-Akte umstellt. Mit 
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dem Archivgesetz geht man immer nur davon aus, dass digitale Unterlagen von Haus 

aus eher nicht archivwürdig sind. Zumindest kann man das in Artikel 6 Absatz 4 

nachlesen.

Leute, in Zukunft sollen alle Akten digital sein. Sie legen ein Gesetz vor, das unter 

Digitalisierung noch das Einscannen von Faxseiten versteht. Auch das ist typisch 

Söder. Das hat auch mit Schlampigkeit zu tun. Hinsichtlich der inhaltlichen Tiefe ist der 

ganze Gesetzentwurf eine Frechheit. Die Problembeschreibung ist vier Zeilen lang. Es 

gibt keine Auseinandersetzung mit der tatsächlichen Herausforderung der staatlichen 

Archive. Die Gesetzesbegründung wiederholt oftmals einfach nur den Normengehalt. 

Es gibt kaum Erläuterungen und keine echte Begründung. Der fehlende Tiefgang 

ist genauso typisch für Söder wie sein Desinteresse an diesem Thema. Wir stehen 

vor der Digitalisierung der Verwaltung und damit auch der Archive. Das wird massiv 

Geld kosten. Was macht die Söder-Regierung? – Gegenüber 2025 wird 2026 bei den 

Archiven um 13 % gekürzt.

(Zuruf des Abgeordneten Michael Hofmann (CSU))

– Was?

(Michael Hofmann (CSU): Ach nichts! Sprechen Sie einfach weiter!)

Kein anderer Posten in diesem Einzelplan wird derart zusammengekürzt. Wir sehen, 

was nicht für Söders Instagram-Storys geeignet ist, wird vernachlässigt.

(Beifall bei den GRÜNEN – Michael Hofmann (CSU): Und ihr klatscht auch noch! 

Da macht ihr euch lächerlich! – Weitere Zurufe von der CSU)

– Könnt ihr das Zwischenschreien mal aufhören?

(Michael Hofmann (CSU): Derjenige, der ständig reinplärrt, beschwert sich!)

Diese acht Leute in der ersten Reihe schreien ununterbrochen bei unseren Leuten 

dazwischen.
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(Unruhe – Glocke des Präsidenten – Klaus Holetschek (CSU): Bei so einem 

peinlichen Auftritt bleibt einem nichts anderes übrig!)

Die, die dauernd reinschreien, sitzen hier.

(Anhaltende Unruhe)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich bitte jetzt um etwas Ruhe im Plenum.

Toni Schuberl (GRÜNE): Das ist vor allem der Fall, wenn jemand von uns redet. In 

der letzten Rede von Katharina Schulze habt ihr ununterbrochen dazwischengerufen. 

Schaut euch das Protokoll an. Dort sind mehr Zwischenrufe drin als Rede. Vom Minis-

terpräsidenten bis hin zum Vizeministerpräsidenten ist stereo reingeschrien worden.

(Anhaltende Unruhe)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herr Kollege, reden Sie bitte zur Sache.

Toni Schuberl (GRÜNE): Reden Sie doch einmal, wenn Sie dran sind, und lassen Sie 

diese Zwischenrufe. Das hat nichts mit Anstand zu tun.

(Anhaltende Unruhe)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herr Kollege Schuberl, reden Sie bitte zur 

Sache.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Toni Schuberl (GRÜNE): Jetzt komme ich zum nächsten und wichtigsten Punkt bei 

diesem Gesetz. Auch die Transparenz ist nichts für Markus Söder. Der Verfassungs-

schutz – wir haben es mehrfach gehört – erhält eine Sonderstellung. Es sollen Verein-

barungen möglich sein. Beispielsweise können V-Mann-Akten geschreddert werden, 

auch wenn sie archivwürdig sind.
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(Michael Hofmann (CSU): Das stimmt nicht! – Dr. Stephan Oetzinger (CSU): Das 

sind Bundesregelungen, die ihr gemacht habt!)

– Das stimmt schon. Bis zum Jahr 2018 war das so vereinbart und ist auch so 

gemacht worden.

(Zurufe von der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Der Verfassungsschutz soll das Recht bekommen, die Einsicht in alle seine Unterla-

gen zeitlich unbegrenzt und sachlich unbegründet zu verweigern. Es hat sich viel 

getan beim Verfassungsschutz, insbesondere auch wegen der vielen Skandale und 

der Aufarbeitung dieser Skandale in den letzten Jahrzehnten. Dank dieser Reformen 

können wir GRÜNE nun auch grundsätzlich hinter dem Verfassungsschutz stehen. Er 

ist eine wichtige Säule zum Schutz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung 

gegen alle Extremisten und insbesondere vor der aktuell größten Gefahr der Rechts-

extremisten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Ich danke Ihnen beim Landesamt für Ihre Arbeit.Wenn ich das Gesetz sehe, frage ich 

mich aber schon: Haben Sie aus der Vergangenheit nichts gelernt? Ist das ein Turn-

back? Wollen Sie das Schreddern wieder legalisieren? Es waren die Transparenz, die 

Aufarbeitung und die Reform, die den Verfassungsschutz gestärkt haben, nicht das 

Schreddern und das Verheimlichen. Das Bayerische Archivgesetz hätte ein großer 

Wurf werden können,

(Dr. Stephan Oetzinger (CSU): Es ist ein großer Wurf!)

aber solange Söder mit seinem Instagramstudio das Büro des Ministerpräsidenten 

besetzt, wird es in Bayern keine großen Würfe mehr geben. Ich hoffe, die lähmenden 

zehn Jahre der Amtszeit Söders sind bald vorbei.
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(Beifall bei den GRÜNEN – Tanja Schorer-Dremel (CSU): Hoffentlich macht er 

noch lange weiter!)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön. – Die nächste Rednerin ist 

Frau Kollegin Katja Weitzel für die SPD-Fraktion. Bitte, Sie haben das Wort.

Katja Weitzel (SPD): Verehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir kom-

men mal wieder zu einem gemäßigteren Ton zurück. Ich denke, das ist der Sache 

angemessener.

(Tobias Beck (FREIE WÄHLER): Das liegt am Redner!)

Ja, es wird Zeit. Wir haben schon gehört, dieses Gesetz ist 35 oder 36 Jahre alt. 

Anyway, aber das Archivgesetz ist seit dieser Zeit unverändert geblieben. Auch für 

Gesetze gilt: Wer nicht mit der Zeit geht, der geht halt mit der Zeit. Die Tage von 

Archivkellern, verstaubten Akten oder Haribo-Schachteln, in denen man Dokumente 

aufhebt, sind lange vorbei. Der technischen Entwicklung muss eben auch die juristi-

sche und gesetzliche Weiterentwicklung folgen.

Der Bund ist hier vorangegangen. Das Bundesarchivgesetz wurde novelliert. Damit 

muss auch das Bayerische Archivgesetz angepasst werden und im digitalen Zeitalter 

ankommen. Als wissenschaftspolitische Sprecherin finde ich es großartig, dass die 

Nutzbarkeit und der Zugang für Forscherinnen und Forscher endlich erleichtert wird; 

denn in den Archiven lagert quasi das Gedächtnis unserer Geschichte. Wer die Ge-

schichte nicht kennt, der kann auch in der Zukunft nicht gut arbeiten, weil ihm das 

Verständnis fehlt. Deshalb ist diese Novellierung umso wichtiger.

(Markus Saller (FREIE WÄHLER): Also Zustimmung!)

– Herr Kollege, ich bin doch noch gar nicht fertig. – Ich habe zu diesem Gesetz 

zwei kritische Anmerkungen, die ich bereits in der Ersten Lesung und im Ausschuss 

gemacht habe. Kommunale Archive werden sehr oft ehrenamtlich geführt. Dem Ge-

setzentwurf lässt sich überhaupt nicht entnehmen, inwiefern die Ehrenamtlichen bei 
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der Umsetzung der Neuerung begleitet werden können. Vielleicht findet sich dafür in 

der Praxis, bei der Umsetzung des Gesetzes, noch eine Lösung.

Die zweite Anmerkung betrifft den Datenschutz. Für die Übergabe personenbezogener 

Daten Dritter an Archive, und zwar bevor diese Daten aufgrund von Löschungsvor-

schriften und Löschungsfristen für immer verloren gehen, ist in diesem Gesetzent-

wurf keine Lösung gefunden worden. Hier muss sichergestellt werden, dass auch 

personenbezogene Daten Dritter an Archive weitergegeben werden können, bevor 

sie aufgrund anderweitiger Vorschriften gelöscht werden müssen. Dafür sehe ich im 

Gesetzentwurf keine Lösung.

Diese beiden kritischen Anmerkungen, die übrigens auch von den Verbänden in der 

Verbändeanhörung gemacht worden sind, sind leider im Gesetzgebungsverfahren 

nicht aufgenommen worden. Vielleicht gibt es auch hier noch eine Lösung, wenn sich 

das Gesetz in der Anwendung als nicht ganz praktikabel herausstellt. Im Zweifel muss 

nachgebessert werden. Das ist möglich und in der Vergangenheit auch schon passiert.

Zum Schluss noch zwei Sätze zu den Änderungsanträgen: Ich habe bereits im Wis-

senschaftsausschuss bezweifelt, dass das Archivgesetz der richtige Platz für die Än-

derungen bezüglich des Verfassungsschutzes ist. Am Ende des Tages wurden die 

Änderungsanträge im Verfassungsausschuss diskutiert und abgestimmt. Wir werden 

unserem Fraktionsvotum im Verfassungsausschuss bezüglich der Änderungsanträge 

folgen und dem Gesetzentwurf im Allgemeinen zustimmen.

(Beifall bei der SPD, der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Danke schön, Frau Kollegin. – Für die 

Staatsregierung spricht jetzt Herr Staatsminister Markus Blume. Herr Staatsminister, 

Sie haben das Wort.

Staatsminister Markus Blume (Wissenschaft und Kunst): Herr Präsident, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Ich bin froh, dass ich doch noch rechtzeitig zu dieser Beratung 
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gekommen bin; denn es hätte mich sehr geschmerzt, wenn ich insbesondere den 

Beitrag von Herrn Kollegen Schuberl verpasst hätte, den ich einigermaßen interessant 

fand.

Meine Kolleginnen und Kollegen hier im Bayerischen Landtag, wenn man sich die 

Protokolle aus der Vergangenheit zum Archivgesetz anschaut, sieht man, dass das 

Archivgesetz den Landtag bereits in der Plenarsitzung vom 15. November 1989 be-

schäftigt hat. Damals wurde das Archivgesetz beschlossen. Das Inkrafttreten wurde 

damals allerdings um einen Monat verschoben, weil wir noch einen Senat hatten, 

der ebenfalls darüber abstimmen musste. Dieses Gesetz wurde im Parlament noch 

artikelweise abgestimmt. Das ist heute anders. Eines ist jedoch gleichgeblieben: Die 

GRÜNEN bleiben sich treu und stimmen dagegen.

Meine Damen und Herren, das war damals so, das ist heute so, und das ist nicht 

nur bei diesem Gesetz, sondern auch bei vielen weiteren so. Lieber Herr Schuberl, 

was mich wirklich beunruhigt, ist der Umstand, dass Sie inzwischen bei denselben 

Themen anspringen, bei denen auch die AfD anspringt, nämlich wenn es um unseren 

Verfassungsschutz geht.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Das hat mich hier tatsächlich berührt. Noch viel mehr beschäftigt mich in der Zwi-

schenzeit die Frage, wie es dazu kommt, dass Sie, wenn wir über ein Archivgesetz 

beraten, von einem Söder-Gesetz sprechen. Ich habe genau zugehört: Sie haben in 

Ihrem Beitrag öfter das Wort "Söder" als das Wort "Archiv" in den Mund genommen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Die Medizin hat für solche Symptome einen Fachbegriff. Man könnte hier von einer 

Zwangsstörung reden. Herr Schuberl, ich habe den Eindruck, dass Sie eine Art Stock-

holm-Syndrom entwickelt haben, eine Art "Schuberl-Syndrom", weil Sie aus der geisti-

gen Gefangenschaft mit unserem Ministerpräsidenten nicht rauskommen. Lieber Herr 
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Schuberl, nehmen Sie es einfach so, wie es ist: Wir haben als zuständiges Ressort-

ministerium diesen Gesetzentwurf dem Bayerischen Landtag vorgelegt, weil wir der 

Meinung sind, dass es notwendig ist, dieses Gesetz zu aktualisieren. Wir haben das 

nach einer breiten Diskussion mit allen Behörden, die hier zuständig sind, getan. Der 

Bayerische Ministerpräsident vertraut seinen Fachministern, dass sie solche Gesetze 

gut in den Bayerischen Landtag einbringen können.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Ich danke den Kolleginnen und Kollegen in den beratenden Ausschüssen dafür, dass 

sie diese Beratung gut durchgeführt haben. Lieber Herr Schuberl, ich kann nur sagen, 

wie bei vielen anderen Gelegenheiten auch: Sie liegen einfach falsch, und Sie sollten 

sich von diesem Fetisch, von diesem Syndrom, einfach lossagen.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Ich möchte sowohl Ihnen als auch der AfD in der Sache widersprechen: Es ist 

mitnichten so, dass in diesem Gesetz irgendwelche Sonderrechte für unseren Verfas-

sungsschutz definiert werden sollen. Es ist nicht so, dass bestimmte Unterlagen des 

Verfassungsschutzes von der Anbietungspflicht an die Archive ausgenommen werden 

sollen. Das ist nicht der Fall, das war nicht der Fall, und das wird auch in der Zukunft 

nicht der Fall sein.

Lieber Herr Schuberl, speziell für Sie zitiere ich aus der aktuellen Archivierungsverein-

barung, die zwischen dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz und der 

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns geschlossen worden ist. In Artikel 2 

Absatz 3 heißt es: "Die Personalgrundakten für die Beschäftigten des Landesamtes 

für Verfassungsschutz werden dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv vollständig ange-

boten." – Ich würde Sie bitten: Behaupten Sie nicht weiterhin wider besseres Wissen 

das Gegenteil hier im Hohen Hause.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)
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Am Ende geht es bei dieser Regelung, über die wir hier beraten und über die auch 

in den Ausschüssen beraten wurde, nur um die Frage des Wie. Es geht nicht um 

die Frage des Ob. Das bedeutet, selbstverständlich müssen Unterlagen des Verfas-

sungsschutzes angeboten werden. Es geht nur um die Frage, wie die besondere 

Schutzwürdigkeit bestimmter Informationen mit dem Archivgesetz in Einklang gebracht 

werden kann.

Im Übrigen bin ich den Kollegen der Regierungsfraktionen, insbesondere dem Herrn 

Kollegen Dr. Oetzinger, sehr dankbar dafür, dass sie deutlich gemacht haben, warum 

wir das tun. Die zentralen Ziele der Norminierung sind, dass wir uns an das neue Bun-

desrecht anpassen wollen. Wir wollen das Archivrecht mit Blick auf die Digitalisierung 

anpassen und die Nutzer- und Wissenschaftsfreundlichkeit verbessern. Wir wollen das 

schaffen, was immer wieder gefordert wird, nämlich die Herstellung von Transparenz, 

die Veröffentlichung im Internet und vieles andere mehr.

Insofern sage ich noch einmal Danke für die Beratungen in den Ausschüssen und bitte 

gleichzeitig um Zustimmung zu diesem Gesetz.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herr Staatsminister, mir liegt die Meldung zu 

einer Zwischenbemerkung vor. Dazu hat der Abgeordnete Toni Schuberl von BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN das Wort.

Toni Schuberl (GRÜNE): Herr Minister, es gab bis zum Jahr 2018 eine Vereinbarung, 

wonach genau das möglich war, nämlich dass V-Mann-Personenakten nicht angebo-

ten werden mussten. Sie wurden bis zum Jahr 2018 auch in keinem einzigen Fall 

angeboten, auch wenn sie ausgesondert worden sind. Ab dem Jahr 2018 wurde das 

dann gesetzmäßig geregelt, wie Sie das zitiert haben.

Jetzt soll für den Verfassungsschutz eine Sonderregelung eingeführt werden, wonach 

auch archivwürdige Akten nicht angeboten werden müssen, wenn das so vereinbart 
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worden ist. Das bedeutet, Sie legalisieren damit die Praxis, die bis zum Jahr 2018 

gegolten hat. Tatsache ist einfach, dass diese Akten bis zum Jahr 2018 nicht archiviert 

worden sind.

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Bitte, Herr Staatsminister.

Staatsminister Markus Blume (Wissenschaft und Kunst): Sehr geehrter Herr Kollege 

Schuberl, Sie haben in den Ausschussberatungen und auch heute gesagt, dass dort 

quasi regelhaft Akten geschreddert worden seien. Das Staatsministerium des Innern 

hat ausgeführt, dass es für Ihre Annahme keine Grundlage gibt.

(Toni Schuberl (GRÜNE): Sie wussten es nicht!)

Ich sage Ihnen: Wir werden nicht hinter den Stand der aktuellen Archivierungsverein-

barung zwischen dem Landesamt für Verfassungsschutz und den staatlichen Archiven 

zurückgehen. Insofern gibt es auch keine Grundlage für Ihre Besorgnis.

(Beifall bei der CSU sowie Abgeordneten der FREIEN WÄHLER)

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Herzlichen Dank. – Weitere Wortmeldun-

gen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist hiermit geschlossen, und wir kommen 

zur Abstimmung. Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf 

Drucksache 19/8100, der Änderungsantrag der AfD-Fraktion auf Drucksache 19/8755, 

die Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf den Drucksa-

chen 19/8889 und 19/8890 sowie die Beschlussempfehlung mit Bericht des federfüh-

renden Ausschusses für Wissenschaft und Kunst auf Drucksache 19/9088 zugrunde.

Zunächst ist über die auf der Ausschussebene zur Ablehnung empfohlenen soeben 

genannten drei Änderungsanträge abzustimmen. Wir kommen zuerst zur Abstimmung 

über den Änderungsantrag der AfD-Fraktion betreffend "Streichung der Sonderrege-

lungen für das Landesamt für Verfassungsschutz im Bayerischen Archivgesetz" auf 

Drucksache 19/8755.
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Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag der AfD-Fraktion zustim-

men möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die AfD-Fraktion. Gegen-

stimmen! – Das sind die Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER, von BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN und der SPD. Gibt es Stimmenthaltungen? – Das ist nicht der 

Fall. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.

Wir kommen als Nächstes zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend "Bayerns Gedächtnis stärken, statt es zu 

schwächen" auf Drucksache 19/8889.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 

sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der SPD. Gegenstimmen! 

– Das sind die Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER und der AfD. Stimmenthal-

tungen? – Gibt es keine. Damit ist dieser Änderungsantrag ebenfalls abgelehnt.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN betreffend "Transparenz und Überprüfbarkeit sicherstellen" auf 

Drucksache 19/8890.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Änderungsantrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist 

die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen! – Das sind die Fraktio-

nen der CSU, der FREIEN WÄHLER und der AfD. Stimmenthaltungen! – Das ist die 

Fraktion der SPD. Damit ist dieser Änderungsantrag abgelehnt.

Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Staatsregierung auf 

Drucksache 19/8100. Der federführende Ausschuss für Wissenschaft und Kunst emp-

fiehlt Zustimmung zum Gesetzentwurf. Der endberatende Ausschuss für Verfassung, 

Recht, Parlamentsfragen und Integration empfiehlt ebenfalls Zustimmung mit der 

Maßgabe, dass in den Platzhalter des § 2 als Datum des Inkrafttretens der "1. Janu-

ar 2026" eingesetzt wird. Im Einzelnen verweise ich hierzu auf Drucksache 19/9088.
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Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Maßgabe zustimmen will, den bitte ich nun um 

das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER und der 

SPD. Gegenstimmen! – Das ist die AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen! – Das ist die 

Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Dann ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Dagegen erhebt sich kein Widerspruch.

Wer dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind die Fraktionen der 

CSU, der FREIEN WÄHLER und der SPD. Gegenstimmen bitte ich auf die gleiche Art 

und Weise anzuzeigen. – Das ist die AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen! – Das ist die 

Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Das Gesetz ist damit angenommen und hat 

den Titel: "Gesetz zur Änderung des Bayerischen Archivgesetzes". – Herzlichen Dank.
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